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124. Bundesgesetz: 13. Gehaltsgesetz-Novelle
1 2 5 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Gehaltsüberleitungsgesetzes
126. Bundesgesetz: 9. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle
1 2 7 . Bundesgesetz: Abänderung des Bundesgesetzes über die dienst- und besoldungsrechtliche

Stellung der Bediensteten des Dorotheums
128. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Kunstakademiegesetzes
129. Verordnung: Neuerliche Änderung der Dienstordnung für die Vertragsangestellten der

Österreichischen Bundesforste
130. Kundmachung: 3. Novelle der Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963
1 3 1 . Kundmachung: 8. Novelle der Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung

1 2 4 . Bundesgesetz vom 26. Mai 1965, mit
dem das Gehaltsgesetz 1956 neuerlich ge-

ändert wird (13. Gehaltsgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr . 54, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr . 94/1959,
BGBl. Nr . 247/1959, BGBl. Nr . 297/1959, BGBl.
Nr . 281/1960, BGBl. Nr . 164/1961, BGBl.
Nr . 306/1961, BGBl. Nr . 89/1963, BGBl.
Nr . 117/1963, BGBl. Nr . 144/1963, BGBl.
Nr . 312/1963, BGBl. Nr . 153/1964 und BGBl.
Nr . 102/1965 wird geändert wie folgt:

1. Im § 3 Abs. 2 ist das Wort „Familienzu-
lagen" durch das Wort „Haushaltszulage" zu er-
setzen.

2. Die §§ 4 und 5 haben zu lauten:

„ H a u s h a l t s z u l a g e

§ 4. (l) Eine Haushaltszulage gebührt
1. im Ausmaß von 40 S dem verheirateten

Beamten, der für kein Kind zu sorgen hat und
dessen Ehegatte Einkünfte bezieht, die im Monat
den Mindestsatz gemäß § 4 lit. a erster Halbsatz
des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 298/1959 über-
steigen;

2. im Ausmaß von 150 S zuzüglich je 130 S
für jedes unversorgte Kind,

a) dem verheirateten Beamten, der nicht
unter Z. 1 fällt,

b) dem nicht verheirateten Beamten, wenn
seinem Haushalt ein Kind angehört,

c) dem Beamten, der verpflichtet ist, für den
Unterhalt der geschiedenen Gattin ganz
oder teilweise zu sorgen;

3. im Ausmaß von je 130 S dem Beamten für
jedes unversorgte Kind, das nicht zu seinem Haus-
halt gehört, für das er jedoch zu sorgen hat.

(2) Erfüllt der Beamte die Voraussetzungen
mehrerer Punkte des Abs. 1, so gebührt ihm die
höhere Haushaltszulage.

(3) Bei der Beurteilung des Anspruches auf eine
Haushaltszulage nach Abs. 1 ist ein Kind jeweils
nur einmal zu berücksichtigen, und zwar bei dem
Elternteil, dessen Haushalt das Kind angehört.
Eine Haushaltszulage gebührt insoweit nicht, als
der Ehegatte eines Beamten oder der andere
Elternteil eine der Haushaltszulage gleichartige,
denselben Personenkreis berücksichtigende
Leistung von einem anderen Rechtsträger des
öffentlichen Rechts erhält. Besteht ein Anspruch
auf eine ein Kind berücksichtigende Leistung auch
gegen einen anderen Rechtsträger des öffentlichen
Rechts, so gebührt dem Bundesbeamten die
Haushaltszulage nach diesem Bundesgesetz nur,
wenn das Kind seinem Haushalt angehört.

(4) Ein verheirateter Beamter weiblichen Ge-
schlechtes hat keinen Anspruch auf die Haus-
haltszulage, wenn der Ehemann Einkünfte be-
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zieht, die im Monat den Mindestsatz gemäß § 4
lit. a erster Halbsatz des Bundesgesetzes BGBl.
Nr . 298/1959 übersteigen; die Haushaltszulage
im Ausmaß von 130 S gebührt jedoch für jedes
unversorgte Kind, für das der Ehemann nicht zu
sorgen hat.

(5) Ein uneheliches Kind eines Beamten männ-
lichen Geschlechtes oder ein Kind aus einer ge-
schiedenen Ehe eines Beamten, das nicht dessen
Haushalt angehört, ist nach Abs. 1 nur zu be-
rücksichtigen, wenn der Beamte für dieses Kind
eine monatliche Unterhaltsleistung mindestens in
der Höhe des Betrages erbringt, der nach Abs. 1
auf ein Kind entfällt.

(6) Ein Kind im Sinne des Abs. 1 ist ein
eigenes Kind des Beamten, das

a) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat,

b) das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr
vollendet hat, solange es sich in einer Schul-
oder Berufsausbildung einschließlich der
Vorbereitung auf eine entsprechende Ab-
schlußprüfung befindet, sofern dadurch
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht
wird,

c) das 18. Lebensjahr vollendet hat, wenn es
seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
oder seit der Beendigung der Schul- oder
Berufsausbildung infolge Krankheit oder
Gebrechens erwerbsunfähig ist.

(7) Einem Kind im Sinne des Abs. 6 kann auf
Antrag des Beamten durch Verfügung der Dienst-
behörde ein unversorgtes eigenes Kind gleich-
gestellt werden, das

a) das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr
vollendet hat, solange es sich nach der Be-
endigung der Schul- oder Berufsausbildung
während eines angemessenen Zeitraumes
auf die Erwerbung eines akademischen
Grades vorbereitet oder sich sonst einer er-
weiterten Berufsausbildung widmet,

b) das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr
vollendet hat, solange berücksichtigungs-
würdige Gründe vorliegen,

c) das 25. Lebensjahr vollendet hat, wenn die
Schul- oder Berufsausbildung, die Erwer-
bung eines akademischen Grades oder der
Abschluß einer sonstigen erweiterten Be-
rufsausbildung durch die Erfüllung der
Wehrpflicht oder durch Krankheit oder ein
anderes unüberwindbares Hindernis ver-
zögert wurde, für einen der Dauer der Be-
hinderung angemessenen Zeitraum.

Eine Verfügung gemäß lit. b bedarf der Zu-
stimmung des Bundeskanzleramtes und des Bun-
desministeriums für Finanzen.

(8) Auf Antrag des Beamten kann durch Ver-
fügung der Dienstbehörde ein unversorgtes, dem
Haushalt des Beamten angehörendes und von
ihm ganz oder teilweise erhaltenes Kind für die
Gewährung der Haushaltszulage einem eigenen
Kind gleichgestellt werden, wenn berücksichti-
gungswürdige Gründe vorliegen; eine solche Ver-
fügung bedarf der Zustimmung des Bundeskanz-
leramtes und des Bundesministeriums für Finan-
zen.

(9) Die Gleichstellung nach den Abs. 7 und 8
kann für die voraussichtliche Dauer der für die
Gleichstellung maßgebenden Umstände befristet
verfügt werden. Sie ist zu widerrufen, wenn die
berücksichtigungswürdigen Gründe weggefallen
sind.

(10) Dem Haushalt eines Beamten gehört ein
Kind an, wenn es nicht verheiratet ist und bei
einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Leit-
tung des Beamten dessen Wohnung teilt oder
sich mit dessen Einwilligung außerhalb seiner
Wohnung nicht zu Erwerbszwecken, sondern zu
Zwecken der Erziehung und Ausbildung im In-
land oder Ausland aufhält.

(11) Ein eigenes oder diesem gleichgestelltes
Kind gilt als versorgt, wenn es weiblichen Ge-
schlechtes und verheiratet ist und der Ehemann
Einkünfte bezieht, die im Monat den Mindest-
satz gemäß § 4 lit. a erster Halbsatz des Bundes-
gesetzes BGBl. N r . 298/1959 übersteigen.

(12) Ein eigenes oder diesem gleichgestelltes
Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, gilt, wenn nicht Abs. 11 anzuwenden
ist, als unversorgt; ein älteres Kind gilt als ver-
sorgt, wenn es

a) Einkünfte bezieht, die im Monat den Min-
destsatz gemäß § 4 lit. a erster Halbsatz
des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 298/1959
übersteigen,

b) einen Freiplatz in einer Bildungs-, Er-
ziehungs- oder Versorgungsanstalt hat und
die Anstalt für den Lebensunterhalt des
Kindes aufkommt oder

c) einem Stift oder Kloster angehört und das
Stift oder Kloster für den Lebensunterhalt
des Kindes aufkommt.

(13) Werden Einkünfte für einen längeren
Zeitraum bezogen als für einen Monat, so sind
sie bei der Anwendung der Abs. 1 Z. 1, Abs. 4,
Abs. 11 und Abs. 12 lit. a verhältnismäßig auf
den längeren Zeitraum umzurechnen. Hiebei
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gelten Einkünfte, die für einen nicht feststell-
baren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte
des betreffenden Kalenderjahres.

(14) Bei Einkünften in Güterform ist der Wert
der Wohnung mit 15 v. H., der Wert der voll-
ständigen ganzmonatigen Verköstigung mit
60 v. H. , der Wert der vollständigen ganzmona-
tigen Verköstigung nebst Wohnung, Kleidung
und Wäsche mit 95 v. H . und die Bestreitung
sämtlicher Bedürfnisse durch die Beistellung von
Sachwerten mit 100 v. H . des Mindestbetrages
(Abs. 1 Z. 1, Abs. 4, Abs. 11 und Abs. 12 lit. a)
zu veranschlagen.

(15) Der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen,
die für den Anfall, die Änderung oder die Ein-
stellung der Haushaltszulage von Bedeutung
sind, binnen einem Monat nach dem Eintr i t t der
Tatsache, wenn er aber nachweist, daß er von
dieser Tatsache erst später Kenntnis erlangt hat,
binnen einem Monat nach Kenntnis, seiner
Dienstbehörde zu melden.

§ 5. (1) Einkünfte im Sinne des § 4 sind die
im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1953, BGBl.
Nr . 1/1954, angeführten Einkünfte, soweit sie
nicht nach § 3 des Einkommensteuergesetzes
1953 steuerfrei sind.

(2) Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
gelten jedoch auch

a) Stipendien zur Förderung der Schul- oder
Berufsausbildung,

b) wiederkehrende Unterhaltsleistungen,

c) wiederkehrende Geldleistungen aus der ge-
setzlichen Unfall- und Krankenversiche-
rung, nach dem Opferfürsorgegesetz,
BGBl. Nr . 183/1947, dem Kriegsopferver-
sorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr . 152, dem
Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr . 27/
1964, dem Arbeitslosenversicherungsgesetz
1958, BGBl. Nr . 199, sowie nach dem Bun-
desgesetz BGBl. Nr . 174/1963 und gleich-
artigen landesgesetzlichen Vorschriften."

3. Die Abs. 4 und 5 des § 6 haben zu lauten:

„(4) Ha t der Beamte die Meldung nach § 4
Abs. 15 rechtzeitig erstattet, so gebührt die
Haushaltszulage oder die Erhöhung der Haus-
haltszulage schon ab dem Monat, in dem die
Voraussetzungen für den Anspruch eintreten.

(5) Ha t der Beamte die Meldung nach § 4
Abs. 15 nicht rechtzeitig erstattet, so gebührt die
Haushaltszulage oder die Erhöhung der Haus-

haltszulage erst von dem der Meldung nächst-
folgenden Monatsersten oder, wenn die Meldung
an einem Monatsersten erstattet wurde, von
diesem Tag an."

4. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 haben zu
lauten:

5. § 38 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dem Beamten des rechtskundigen Dienstes
bei den Bundespolizeibehörden gebührt,

1. solange er im Exekutivdienst verwendet
wird,

2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst
erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,

eine Exekutivdienstzulage von 214 S. Die Exeku-
tivdienstzulage gebührt auch den Beamten des
höheren Dienstes an Justizanstalten."
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6. Die Tabelle im § 39 Abs. 1 hat zu lauten:

7. § 41 hat zu lauten:

„ G e h a l t

§ 41. Der Gehalt des Richteramtsanwärters
beträgt vor Ablegung der Richteramtsprü-
fung 3367 S, nach Ablegung dieser Prü-
fung 3438 S."

8. Die Tabelle im § 42 Abs. 2 hat zu lauten:

9. Der erste Satz des § 43 hat zu lauten:

„Dem Richter, der vier Jahre in der höchsten
Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine für die
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare
Dienstalterszulage von 331 S."

10. Die Tabelle im § 44 Abs. 1 hat zu lauten:

11. Die Tabelle im § 48 Abs. 1 hat zu lauten:

12. § 50 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Dienstalterszulage beträgt für ordent-

liche Hochschulprofessoren 1587 S, für außer-
ordentliche Hochschulprofessoren und für Hoch-
schulassistenten 793 S."

13. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 hat zu lauten:
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14. § 56 Abs. 2 hat zu lauten:

15. § 57 Abs. 2 hat zu lauten:

16. § 58 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V,
die an Hauptschulen Fremdsprachen unterrich-
ten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe
von 159 S."

17. § 58 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Die Dienstzulage beträgt

in den Gehaltsstufen 1 bis 5 159 S,
in den Gehaltsstufen 6 bis 11 238 S,
ab der Gehaltsstufe 12 357 S."

18. § 59 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1, die
Abteilungsvorstände an Kunstakademien (Kunst-
akademiegesetz, BGBl. Nr. 168/1949) sind, ge-
bührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage in der Höhe von 529 S."

19. Die Abs. 6 und 7 des § 59 haben zu
lauten:

„(6) Klassenlehrern an Volksschulklassen (Son-
derschulklassen) mit mehreren Schulstufen ge-
bührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für
Klassenlehrer

a) an Volksschulklassen (Sonderschul-
klassen) mit mehreren Schulstufen
in mehrklassigen Volksschulen (Son-
derschulen), soweit nicht lit. b an-
zuwenden ist 159 S,

b) an ungeteilten einklassigen Volks-
schulen (Sonderschulen) und an ge-
teilten Klassen zweiklassiger Volks-
schulen (Sonderschulen) 238 S,

c) an geteilten einklassigen Volksschu-
len (Sonderschulen) 331 S.

(7) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen
mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in
beiden Sprachen gebührt für die Dauer dieser
Verwendung eine Dienstzulage von 159 S."

20. Die Abs. 1 und 3 des § 60 haben zu lau-
ten:

„(1) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V,
die, ohne die Voraussetzungen für eine Anstel-
lung in der Verwendungsgruppe L 2 HS zu er-
füllen, auf einem für Lehrer dieser Verwen-
dungsgruppe vorgesehenen Dienstposten an
einer Hauptschule, einer Sonderschule oder einer
Übungsschule verwendet werden, gebührt für
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die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage
in der Höhe von 159 S, höchstens jedoch in der
Höhe des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt
und dem Gehalt eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2 HS in der gleichen Gehaltsstufe.

(2) Lehrerinnen (Kindergärtnerinnen) der Ver-
wendungsgruppe L 3, die — ohne die im § 58
Abs. 3 lit. c, d oder e angeführten Befähigungen
aufzuweisen — auf einem der in diesen Bestim-
mungen angeführten Dienstposten verwendet
werden, sowie Religionslehrern der Verwen-
dungsgruppe L 3, die an Hauptschulen oder
Sonderschulen verwendet werden, gebührt für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage
von 106 S; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß.

(3) Lehrern, die an Bundeserziehungsanstalten,
Bundeskonvikten, Blindeninstituten, Taubstum-
meninstituten oder an gleichartigen Anstalten
als Erzieher verwendet werden, gebührt für die
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage, die
durch die Verwendungsgruppe und durch die
Dienstzulagenstufe bestimmt wird. Sie beträgt:

21. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 hat zu lauten:

22. § 66 Abs. 2 hat zu lauten:

23. Die Abs. 1 und 2 des § 72 haben zu lau-
ten:

Im übrigen gelten für den Gehalt der Wache-
beamten die Bestimmungen des Abschnittes II
mit der Abweichung, daß die Verwendungs-
gruppe W 2 der Verwendungsgruppe C und die
Verwendungsgruppe W 1 der Verwendungs-
gruppe B entspricht und daß für Wachebeamte
der Verwendungsgruppe W 1 die Dienstklas-
sen II bis VIII in Betracht kommen.

(2) § 29 Abs. 1 und 4 gilt auch für Wache-
beamte."

24. § 73 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dem Wachebeamten gebührt in den
Dienstklassen I bis V eine für die Bemessung
des Ruhegenusses anrechenbare Dienstzulage. Die
Dienstzulage wird durch die tatsächliche Dienst-
zeit in der Verwendungsgruppe, in der Verwen-
dungsgruppe W 2 durch die tatsächliche Dienst-
zeit in der Dienststufe bestimmt; die Zeit als
zeitverpflichteter Soldat und als Vertragsbedien-
steter des Wachdienstes ist in der Verwendungs-
gruppe W 3 der tatsächlichen Dienstzeit zuzu-
rechnen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11
sind sinngemäß anzuwenden. Die Dienstzulage
beträgt während der Dauer des provisorischen
Dienstverhältnisses 65 S und nach der Definitiv-
stellung
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25. An die Stelle der Abs. 3 und 4 des § 73
treten folgende Bestimmungen:

„(3) Für die Anwendung der Bestimmungen
des § 33 Abs. 4 gilt die Dienstzulage eines
Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 1 in
der Dienstklasse V als Gehaltsbestandteil."

26. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 hat zu lauten:

27. § 76 hat zu lauten:

„ D i e n s t z u l a g e n

§ 76. (1) Berufsoffizieren der Verwendungs-
gruppe H 2 gebührt in den Dienstklassen II
bis V eine für die Bemessung des Ruhegenusses
anrechenbare Dienstzulage. Die Dienstzulage
wird durch die tatsächliche Dienstzeit in der
Verwendungsgruppe H 2 bestimmt. Die Bestim-
mungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß anzu-
wenden. Die Dienstzulage beträgt:

(2) Für die Anwendung der Bestimmungen des
§ 33 Abs. 4 gilt die Dienstzulage des Berufs-
offiziers der Verwendungsgruppe H 2 in der
Dienstklasse V als Gehaltsbestandteil."

28. § 77 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dem Berufsoffizier gebührt

1. solange er im Truppendienst verwendet
wird,

2. wenn er infolge eines im Truppendienst er-
littenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann, eine Truppen-
dienstzulage von 214 S."

29. § 78 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Der Gehalt des zeitverpflichteten Soldaten
wird durch die Verwendungsgruppe, Dienststufe
und Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
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30. § 79 a hat zu lauten:

„ T r u p p e n v e r w e n d u n g s z u l a g e

§ 79 a. Dem zeitverpflichteten Soldaten ge-
bührt,

1. solange er im Truppendienst verwendet
wird,

2. wenn er infolge eines im Truppendienst er-
littenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann, eine Truppen-
verwendungszulage. Sie beträgt
in der Verwendungsgruppe H 4 107 S,
in der Verwendungsgruppe H 3 128 S."

31. § 84 entfällt.

32. § 85 b Abs. 1 hat zu lauten:

„(l) Die Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 4 er-
höht sich für Fremdsprachlehrer der Verwen-
dungsgruppe L 3 mit der Lehrbefähigung für
den Fremdsprachunterricht an Volks- und
Hauptschulen um 99 S."

33. § 86 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 um-
schriebenen Personenkreis angehört, kann durch
Vorrückung die nachstehenden weiteren Gehalts-
stufen erreichen:

Diese weiteren Gehaltsstufen sind bei der Be-
urteilung des Anspruches auf eine Dienstalters-
zulage außer Betracht zu lassen."

Artikel II

(1) Kinder, für die der Beamte bis zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes
eine Kinderzulage bezogen hat, sind bei der Be-
messung der Haushaltszulage nach § 4 des Ge-
haltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I Z. 2
dieses Bundesgesetzes zu berücksichtigen, ohne
daß es einer weiteren Verfügung bedarf.

(2) Wäre mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes eine Person bei der Bemessung der
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Haushaltszulage außer Betracht zu lassen, für
die nach den bisher geltenden Bestimmungen die
entsprechende Familienzulage verblieben wäre,
so ist die Haushaltszulage bis zu dem Zeitpunkt
unter Berücksichtigung dieser Person zu bemes-
sen, in dem die entsprechende Familienzulage
nach den bisher geltenden Bestimmungen einzu-
stellen wäre.

Artikel III

(1) Die bezugsrechtliche Stellung (Gehalt und
allfällige Dienstzulage) der Wachebeamten der
Verwendungsgruppe W 1 und Berufsoffiziere
der Verwendungsgruppe H 2, die sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes
auf einem Dienstposten der Dienstklasse V
oder VI befinden, ist mit dem Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Bundesgesetzes so neu fest-
zusetzen, als ob die Bestimmungen, des Art. I
Z. 25 und 27 schon im Zeitpunkt der Ernennung
auf einen Dienstposten der Dienstklasse V ge-
golten hätte.

(2) Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Bundesgesetzes sind die Wachebeamten der
Verwendungsgruppe W 3 wie folgt in das im
Art. I Z. 23 vorgesehene Gehaltsschema über-
zuleiten:

Artikel IV

Für die Bemessung der Ruhe(Versorgungs)ge-
nüsse der Wachebeamten der Verwendungs-
gruppe W 3, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Bundesgesetzes nicht mehr dem
Dienststand angehören, tritt die Bestimmung
des § 72 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 in der
Fassung des Art. I Z. 23 am 1. Jänner 1966 in
Kraft. Bis dahin richtet sich der für die Bemes-
sung der Ruhe- und Versorgungsgenüsse maß-
gebende Gehalt dieser Beamtengruppe nach den
Gehaltsansätzen der Verwendungsgruppe D der
Beamten der Allgemeinen Verwaltung.

Artikel V

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes tre-
ten mit Ausnahme des Art. IV am 1. Juni 1965
in Kraft.

Artikel VI

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
jedes Bundesministerium insoweit betraut, als
es oberste Dienstbehörde ist.

Klaus
Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

1 2 5 . Bundesgesetz vom 26. Mai 1965, mit
dem das Gehaltsüberleitungsgesetz neuerlich

abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 51 des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl.
Nr . 22/1947, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr . 55/1956 hat zu lauten:

„§ 51. H a u s h a l t s z u l a g e

(1) Dem Beamten, der Anspruch auf Ruhe-
genuß hat, gebührt die Haushaltszulage nach den
für die Beamten des Dienststandes geltenden Vor-
schriften.

(2) Der Witwe, die Anspruch auf Witwen-
pension hat, gebührt eine Haushaltszulage im
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Ausmaß von je 130 S für jedes unversorgte und
ihrem Haushalt angehörende Kind des verstor-
benen Beamten. Die Bestimmungen des § 4
Abs. 6 bis 15 und des § 5 des Gehaltsgesetzes 1956
sind sinngemäß anzuwenden.

(3) Einer elternlosen und dieser gleichgestellten
Waise, die Anspruch auf Waisenpension hat, ge-
bühr t ein Zuschuß im Ausmaß von 130 S. Die
Bestimmungen des § 4 Abs. 6, 7, 9, 12 bis 15
und des § 5 des Gehaltsgesetzes 1956 sind sinn-
gemäß anzuwenden."

Artikel II

(1) Kinder, für die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes eine Kinderzulage
bezogen wurde, sowie elternlose und diesen
gleichgestellte Waisen, die im Bezug eines Zu-
schusses im Ausmaß der Kinderzulage gestanden
sind, sind bei der Bemessung der Haushaltszu-
lage und des Zuschusses nach § 51 Abs. 3 des
Gehaltsüberleitungsgesetzes in der Fassung des
Artikels I dieses Bundesgesetzes zu berücksich-
tigen, ohne daß es einer weiteren Verfügung be-
darf.

(2) Wäre mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes eine Person bei der Bemessung der Haus-
haltszulage außer Betracht zu lassen, für die nach
den bisher geltenden Bestimmungen die ent-
sprechende Familienzulage verblieben wäre, so ist
die Haushaltszulage bis zu dem Zeitpunkt unter
Berücksichtigung dieser Person zu bemessen, in
dem die entsprechende Familienzulage nach den
bisher geltenden Bestimmungen einzustellen
wäre.

Artikel III

Dieses Bundesgesetz t r i t t am 1. Juni 1965 in
Kraft.

Artikel IV

Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes
bestimmt ist, ist mit seiner Vollziehung jedes
Bundesministerium, und zwar insoweit betraut,
als es oberste Dienstbehörde ist.

Klaus
Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

1 2 6 . Bundesgesetz vom 26. Mai 1965, mit
dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948
neuerlich geändert wird (9. Vertragsbedien-

stetengesetz-Novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 174/1959, BGBl. Nr. 282/1960, BGBl.
Nr. 165/1961, BGBl. Nr. 186/1962, BGBl.
Nr. 117/1963, BGBl. Nr. 173/1963, BGBl.
Nr. 313/1963 und BGBl. Nr. 154/1964 wird ge-
ändert wie folgt:
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3. § 24 a hat zu lauten:

„§ 24 a. (l) Dem Vertragsbediensteten ist, so-
fern nicht zwingende dienstliche Gründe ent-
gegenstehen, auf Antrag für die Dauer eines Kur-
aufenthaltes Dienstbefreiung zu gewähren, wenn

a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Lan-
desinvalidenamt die Kosten der Kur trägt
oder einen Kurkostenbeitrag leistet und

b) die Kur in der Benützung einer Mineral-
quelle oder eines Moorbades oder im Auf-
enthalt in einem vorgeschriebenen Klima
besteht und ärztlich überwacht wird.

(2) Dem Vertragsbediensteten ist, sofern nicht
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen,
auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung
in einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu ge-
währen, wenn der Vertragsbedienstete zur
völligen Herstellung der Gesundheit von einem
Sozialversicherungsträger oder einem Landesin-
validenamt nach einem chirurgischen Eingriff
oder nach einer schweren Erkrankung in ein Ge-
nesungsheim eingewiesen wird und die Kosten
des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Landes-
invalidenamt oder vom Sozialversicherungsträger
satzungsgemäß getragen werden.

(3) Bei einem Vertragsbediensteten, der im Aus-
land bei einer österreichischen Dienststelle oder
als Vertreter (Beobachter) Österreichs bei einer
zwischenstaatlichen Organisation seinen Dienst

versieht, gelten die Voraussetzungen der Abs. 1
und 2 auch dann als erfüllt, wenn nach
einem Gutachten eines Sozialversicherungsträgers
die ärztlichen Voraussetzungen für die Gewäh-
rung eines Kuraufenthaltes oder für die Ein-
weisung in ein Genesungsheim vorliegen.

(4) Eine Dienstfreistellung nach Abs. 1 und 2
gilt als eine durch Krankheit verursachte Ab-
wesenheit vom Dienst."

4. § 27 hat zu lauten:

„ E r h o l u n g s u r l a u b

§ 27. (1) Ha t das Dienstverhältnis ununter-
brochen sechs Monate gedauert, so ist dem Ver-
tragsbediensteten in jedem Kalenderjahr ein Er-
holungsurlaub unter Fortzahlung des Monats-
entgeltes und der Familienzulage zu gewähren.

(2) Über den Verbrauch des Urlaubes ist recht-
zeitig vor jedem Urlaubsantritt unter Berück-
sichtigung der dienstlichen Erfordernisse eine
Vereinbarung zu treffen, wobei auf die persön-
lichen Verhältnisse angemessen Bedacht zu
nehmen ist.

(3) Der Erholungsurlaub beträgt in jedem. Ka-
lenderjahr:

1. nach einer Dienstzeit von weniger als fünf
Jahren 18 Werktage;

2. nach einer Dienstzeit von fünf Jahren
24 Werktage;

3. nach einer Dienstzeit von zehn Jahren
26 Werktage;

4. nach einer Dienstzeit von achtzehn Jahren
30 Werktage.

(4) Unter Dienstzeit im Sinne des Abs. 3 ist
die Zeit zu verstehen, die für die Vorrückung in
höhere Entlohnungsstufen maßgebend ist; als
Dienstzeit gilt ferner eine vor dem 18. Lebens-
jahr in einem Dienstverhältnis zum Bund zurück-
gelegte Zeit. Die dem Vertragsbediensteten der
Entlohnungsgruppe a oder b nicht angerechneten
Dienstzeiten sind für den Urlaub in dem Aus-
maß anzurechnen, in dem sie in einer niedrigeren
Entlohnungsgruppe angerechnet wurden oder an-
rechenbar wären. Dem Vertragsbediensteten, der
ein abgeschlossenes Hochschulstudium aufweist
und in die Entlohnungsgruppe a eingereiht
wurde, sind für die Bemessung des Urlaubsaus-
maßes fünf Jahre anzurechnen. Der Zeitraum
von fünf Jahren vermindert sich insoweit, als
der Vertragsbedienstete das Hochschulstudium
während der für die Bemessung des Urlaubsaus-
maßes anrechenbaren Dienstzeit zurückgelegt hat.
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(5) Die Zeit einer Dienstverhinderung aus
einem der im § 7 Abs. 1 angeführten Gründe ist
auf den Ur laub nicht anzurechnen.

(6) Die für das Urlaubsausmaß maßgebliche
Dienstzeit ist jeweils zum 1. Juli zu ermit teln.

(7) Dem Vertragsbediensteten gebührt , sofern
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegen-
stehen, die Hälfte des Urlaubsausmaßes ungeteilt.
Die Dienstbehörde kann aus dienstlichen Grün -
den anordnen, daß ein schon bewilligter Ur laub
nicht angetreten oder nicht fortgesetzt wird und
daß der An t r i t t oder die Fortsetzung des U r -
laubes aufzuschieben ist.

(8) Der Anspruch auf Ur laub verfällt ohne An-
spruch auf Geldentschädigung, wenn der Ver-
tragsbedienstete den Erholungsur laub nicht bis
zum 30. April des folgenden Kalenderjahres ver-
braucht. Der Verfall t r i t t erst am 31. Dezember
des folgenden Kalenderjahres ein, wenn der Er-
holungsurlaub aus dienstlichen Interessen nicht
bis zum 30. April verbraucht werden konnte .

(9) Durch Verordnung der Bundesregierung
kann die Berechnung des in Werktagen festgesetz-
ten Urlaubes für die verschiedenen Dienstein-
teilungen im einzelnen geregelt werden. Die Re-
gelung ist so zu treffen, daß die durch den U r -
laub eintretende Dienstbefreiung dem sich aus
Abs. 3 ergebenden Zeitausmaß entspricht.

(10) Dem Vertragsbediensteten kann bei Vor-
liegen besonders berücksichtigungswürdiger U m -
stände auf seinen Ant rag der Verbrauch des
ganzen oder eines Teiles des im nächsten Kalen-
derjahr gebührenden Urlaubes gewährt werden ."

5. § 27 a hat zu lauten:

„ Z u s a t z u r l a u b

§ 27 a. (1) Dem Vertragsbediensteten ist, so-
fern nicht zwingende dienstliche Gründe ent-
gegenstehen, zu dem nach § 27 Abs. 3 gebühren-
den Ur laub ein Zusatzurlaub zu gewähren, wenn
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a) Bezug einer Ren te auf G r u n d des Kriegs-
opferversorgungsgesetzes 1957, BGBl.
N r . 152, des Opferfürsorgegesetzes, BGBl.
N r . 183/1947, oder des Heeresversorgungs-
gesetzes, BGBl. N r . 27/1964, wegen Min-
derung der Erwerbsfähigkeit;

b) Dienstunfall im Dienste einer Gebietskör-
perschaft, der eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit zur Folge ha t t e ;

c) Besitz eines Einstellungsscheines gemäß
§ 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1
des Invalideneinstellungsgesetzes 1953,
BGBl. N r . 2 1 ;

d) Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung
gemäß § 2 Abs. 2 in Verbindung mi t § 13
Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes
1953; eine auf Widerruf ausgestellte Gleich-
stellungsbescheinigung m u ß am 1. Juli des
Urlaubsjahres noch in Geltung gestanden
sein;

e) Erfüllung der medizinischen Voraussetzun-
gen für die Ausstellung einer Gleichstel-
lungsbescheinigung nach lit. d, doch darf
der Vertragsbedienstete die Minderung der
Erwerbsfähigkeit , die mindestens 50 v. H .
betragen muß , nicht selbst vorsätzlich oder
grob fahrlässig verschuldet haben.

(2) Der Zusatzur laub bet rägt :
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von
mindestens

30 v. H 2 Werktage,

40 v. H 4 Werktage,

50 v. H 5 Werktage und

60 v. H 6 Werktage.

(3) Für die Feststellung des Grades der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit nach Abs. 2 gelten die
Bestimmungen des § 7 Abs. 2 des Kriegsopfer-
versorgungsgesetzes 1957.

(4) Dem blinden Vertragsbediensteten, der
durch § 5 Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes
1953 begünstigt ist, gebührt das in Abs. 2 vor-
gesehene Höchstausmaß des Zusatzurlaubes.

(5) Für Kalenderjahre, in denen dem Vertrags-
bediensteten im Zusammenhang mit den in
Abs. 1 angeführten Voraussetzungen Dienstbe-
freiung nach § 24 a gewährt wurde, gebührt kein
Zusatzurlaub."

6. § 27 b Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Bei Erkrankungen im Ausland ist Abs. 1
nur dann anzuwenden, wenn eine stationäre Be-
handlung in einer Krankenanstalt durchgeführt
wurde; bei Vertragsbediensteten, die bei einer
Dienststelle des Bundes im Ausland verwendet
werden und dor t wohnen, gilt jedoch der Staat,
in dem diese Dienststelle liegt oder für den sie
zuständig ist, nicht als Ausland."

7. § 27 b Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Das ärztliche Zeugnis beziehungsweise die
Bestätigung der Krankenkasse hat über Beginn,
Dauer und Ursache der Dienstunfähigkeit Auf-
schluß zu geben. Bei Erkrankung des Vertrags-
bediensteten im Ausland ist an Stelle des vor-
gesehenen ärztlichen Zeugnisses oder der Bestäti-
gung der Krankenkasse eine Bescheinigung der
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Krankenanstalt über die stationäre Behandlung
beizubringen. Die Angabe über die Ursache der
Dienstunfähigkeit ist im ärztlichen Zeugnis über
einen im Abs. 2 zweiter Halbsatz genannten Ver-
tragsbediensteten entbehrlich."

8. § 27 b Abs. 6 entfällt.

9. Nach § 27 b sind die folgenden §§ 27 c, 27 d
und 27 e einzufügen:

„ H e i m a t u r l a u b

§ 27 c. Durch Verordnung der Bundesregie-
rung ist festzusetzen, ob und inwieweit Vertrags-
bediensteten, die bei einer Dienststelle des Bun-
des außerhalb Europas in Verwendung stehen
oder als Vertreter (Beobachter) Österreichs bei
einer zwischenstaatlichen Organisation außerhalb
Europas tätig sind, in bestimmten Zeitabschnitten
ein Heimaturlaub gebührt. Bei der Bemessung
der Dauer des Heimaturlaubes und der Fest-
setzung der Zeitabschnitte, in denen dieser ge-
bührt, ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß
durch diesen Urlaub die Verbindung mit dem
Heimatstaat aufrechterhalten werden kann und
ein Ausgleich für die am Dienstort herrschenden
ungünstigen klimatischen Verhältnisse geschaffen
wird. In jenem Jahr, in dem der Heimaturlaub
gebührt, entfällt der Anspruch auf Erholungs-
urlaub. Durch Verordnung ist ferner zu regeln,
inwieweit dem Vertragsbediensteten anläßlich des
Heimaturlaubes für ihn, für seine Ehegattin und
für die bei der Bemessung der Haushaltszulage
berücksichtigten Kinder die Kosten der Reise
vom Dienstort nach Österreich und zurück er-
setzt werden.

S o n d e r u r l a u b

§ 27 d. Dem Vertragsbediensteten kann zur
Erledigung dringender persönlicher Angelegen-
heiten neben dem Erholungsurlaub ein Sonder-
urlaub gewährt werden. Der Sonderurlaub darf
die dem Anlaß angemessene Dauer nicht über-
steigen. Für die Zeit dieses Sonderurlaubes behält
der Vertragsbedienstete den Anspruch auf
Bezüge.

K a r e n z u r l a u b

§ 27 e. Dem Vertragsbediensteten kann auf
sein Ansuchen, sofern nicht zwingende dienst-
liche Gründe entgegenstehen, ein Urlaub unter
Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt wer-
den. Die Zeit dieses Urlaubes ist für Rechte, die
von der Dauer des Dienstverhältnisses oder von
der Dauer einer bestimmten Dienstzeit abhängen,
nicht in Anschlag zu bringen. Abweichende Ver-
einbarungen bedürfen der Zustimmung des Bun-
deskanzleramtes und des Bundesministeriums für
Finanzen; die Zustimmung darf nur erteilt wer-
den, soweit der Urlaub im Interesse des Bundes
gelegen ist."

10. Die Tabelle im § 41 Abs. 1 hat zu lauten:

11. § 41 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Den in die Entlohnungsgruppe 1 2 v ein-
zureihenden Vertragslehrern an Berufsschulen
gebührt eine Dienstzulage von S 164'20."

12. Die Tabelle im § 44 Abs. 2 hat zu lauten:
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13. § 44 a Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten:

„Die Dienstzulage für jede Jahreswochenstunde
beträgt

in der Entgeltstufe 1 S 76'20,

in der Entgeltstufe 2 S 114'20."

14. Die Abs. 2 bis 6 des § 44 a haben zu
lauten:

„(2) Den Vertragslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 2 v, die an Hauptschulen Fremd-
sprachen unterrichten, gebührt für jede Jahres-
wochenstunde eine Dienstzulage von S 76'20
jährlich.

(3) Den Vertragslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 2 v, die ohne die Voraussetzungen für
eine Einreihung in die Entlohnungsgruppe 1 2 hs
zu erfüllen, an Hauptschulen oder Sonderschulen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von S 63'50 jährlich.

(4) Vertragslehrerinnen (Kindergärtnerinnen)
der Entlohnungsgruppe 1 3, die, ohne die im
Abs. 1 lit. c, d oder e angeführten Befähigungen
aufzuweisen, auf einen der in diesen Bestimmun-
gen angeführten Dienstposten verwendet werden,
sowie Religionslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 3, die an Hauptschulen oder Sonder-
schulen verwendet werden, gebührt für jede
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von
S 50'80 jährlich.

(5) Den in der Entlohnungsgruppe 1 2 v ein-
zureihenden Vertragslehrern an Berufsschulen ge-
bührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienst-
zulage von S 76'20 jährlich.

(6) Den Vertragslehrern, die an Bundeserzie-
hungsanstalten, Bundeskonvikten, Blindeninsti-
tuten, Taubstummeninstituten oder an gleich-
artigen Anstalten als Erzieher verwendet wer-
den, gebührt für die Dauer dieser Verwendung
eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt
jährlich

in der Entlohnungsgruppe l 1 . . . . S 7836

in den Entlohnungsgruppen 1 2 . . S 6324 und

in der Entlohnungsgruppe l 3 . . . . S 4224."

Artikel II

Für die Zeit vom 1. August 1964 bis 31. Mai
1965 haben die Entlohnungsansätze im § 41
Abs. 1 für die Entlohnungsgruppe 1 3 zu lauten:

Artikel III

Für die Zeit vom 1. August 1964 bis 31. Au-
gust 1964 haben die Betragsansätze im § 44
Abs. 2 für die Entlohnungsgruppe 1 3 zu lauten:

In der Entgeltstufe 1 S 1044,

in der Entgeltstufe 2 S 1176.

Artikel IV

Für die Zeit vom 1. September 1964 bis
31. Mai 1965 hat die Tabelle im § 44 Abs. 2 zu
lauten:
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Artikel V

Soweit im Vertragsbedienstetengesetz 1948 das
Wort „Familienzulagen" verwendet wird, tritt
an dessen Stelle das Wort „Haushaltszulage".

Artikel VI

Die Bestimmungen des Artikels I Z. 3, 4, 5,
6, 7, 8 und 9 treten rückwirkend mit 1. Jänner
1965, die übrigen Bestimmungen des Artikels I
und die Bestimmung des Artikels V am 1. Juni
1965 in Kraft.

Artikel VII

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch,
die nur ein Bundesministerium betreffen, dieses
Bundesministerium betraut.

Klaus
Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

1 2 7 . Bundesgesetz vom 26. Mai 1965, mit
dem das Bundesgesetz über die dienst- und
besoldungsrechtliche Stellung der Bedienste-

ten des Dorotheums abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Im § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 10. Juli
1958, BGBl. Nr. 161, über die dienst- und be-
soldungsrechtliche Stellung der Bediensteten des
Dorotheums, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 99/1961, ist das Wort „Familienzu-
lagen" durch das Wort „Haushaltszulage" zu er-
setzen.

Artikel II

Der Teil des Monatsbezuges der Bediensteten
des Dorotheums, der sich aus den §§ 4 und 5
des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1958, BGBl.
Nr. 161, über die dienst- und besoldungsrecht-
liche Stellung der Bediensteten des Dorotheums,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 2/
1962, aus Artikel II Abs. 4 und 5 des letzt-
genannten Bundesgesetzes und aus § 1 des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 318/1963 sowie aus § 1 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 155/1964 ergibt, ist um
7 v. H., mindestens aber um 150 S, zu erhöhen.

Artikel III

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juni 1965 in
Kraft.

Artikel IV

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Inneres, soweit jedoch
in den nach § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes über
die dienst- und besoldungrechtliche Stellung der
Bediensteten des Dorotheums anzuwendenden
Vorschriften die Mitwirkung des Bundeskanzler-
amtes und des Bundesministeriums für Finanzen
vorgesehen ist, im Einvernehmen mit diesen, be-
traut.

Klaus
Pittermann Czettel Schmitz

1 2 8 . Bundesgesetz vom 26. Mai 1965, mit
dem das Kunstakademiegesetz neuerlich ab-

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 10 Abs. 2 lit. b des Kunstakademiegesetzes,
BGBl. Nr. 168/1948, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 61/1953, BGBl. Nr. 177/1954,
BGBl. Nr. 160/1958, BGBl. Nr. 268/1961, BGBl.
Nr. 190/1962, BGBl. Nr. 117/1963, BGBl.
Nr. 317/1963 und BGBl. Nr. 158/1964 hat zu
lauten:

„b) Der Entlohnung der Lehrkräfte ist ein
Mindestsatz von 1084 S und ein Höchstsatz
von 3160 S für jede Jahreswochenstunde
zugrunde zu legen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tr i t t mit dem 1. Juni
1965 in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund des § 10 Abs. 2
des Kunstakademiegesetzes in der Fassung des
Art. I können bereits von dem der Kundmachung
dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen
werden. Sie treten jedoch frühestens mit dem
1. Juni 1965 in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Unterricht im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem
Bundesministerium für Finanzen betraut.

Klaus
Pittermann Piffl Schmitz
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1 2 9 . Verordnung der Bundesregierung
vom 11. Mai 1965, mit der die Dienstord-
nung für die Vertragsangestellten der Öster-
reichischen Bundesforste neuerlich geändert

wird

Auf Grund des § 5 des Gesetzes vom
28. Juli 1925, BGBl. Nr . 282, über die Bildung
eines Wirtschaftskörpers „Österreichische Bun-
desforste" wird verordnet:

Artikel I

Die Dienstordnung für die Vertragsangestell-
ten der Österreichischen Bundesforste, BGBl.
Nr. 256/1949, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr . 102/1956, BGBl. Nr . 250/1959, BGBl.
Nr. 288/1960, BGBl. Nr . 152/1961, BGBl.
Nr. 183/1963, BGBl. Nr . 291/1963 und BGBl.
Nr. 160/1964, wird geändert wie folgt:

1. Nach § 24 ist folgender § 24 a einzufügen:

„§ 24 a. (l) Dem Angestellten ist, sofern nicht
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen,
auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn

a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Lan-
desinvalidenamt die Kosten der Kur trägt
oder einen Kurkostenbeitrag leistet und

b) die Kur in der Benützung einer Mineral-
quelle oder eines Moorbades oder im Auf-
enthalt in einem vorgeschriebenen Klima
besteht und ärztlich überwacht wird.

(2) Dem Angestellten ist, sofern nicht zwin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen, auf
Antrag auch für die Dauer der Unterbringung
in einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu ge-
währen, wenn der Angestellte zur völligen Her-
stellung der Gesundheit von einem Sozialver-
sicherungsträger oder einem Landesinvalidenamt
nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer
schweren Erkrankung in ein Genesungsheim
eingewiesen wird und die Kosten des Aufenthal-
tes im Genesungsheim vom Landesinvalidenamt
oder vom Sozialversicherungsträger satzungs-
gemäß getragen werden.

(3) Eine Dienstbefreiung nach Abs. 1 und 2
gilt als eine durch Krankheit verursachte Ab-
wesenheit vom Dienst."

2. § 25 hat zu lauten:

„ E r h o l u n g s u r l a u b

§ 25. (1) Ha t das Dienstverhältnis ununter-
brochen sechs Monate gedauert, so ist dem Ange-

stellten in jedem Kalenderjahr ein Erholungs-
urlaub unter Fortzahlung des Monatsentgeltes
und der Familienzulage zu gewähren.

(2) Über den Verbrauch des Urlaubes ist recht-
zeitig vor jedem Urlaubsantritt unter Berück-
sichtigung der dienstlichen Erfordernisse eine
Vereinbarung zu treffen, wobei auf die persön-
lichen Verhältnisse angemessen Bedacht zu neh-
men ist.

(3) Der Erholungsurlaub beträgt in jedem
Kalenderjahr:

1. nach einer Dienstzeit von weniger als fünf
Jahren 18 Werktage;

2. nach einer Dienstzeit von fünf Jahren
24 Werktage;

3. nach einer Dienstzeit von zehn Jahren
26 Werktage;

4. nach einer Dienstzeit von achtzehn Jahren
30 Werktage;

5. für Angestellte der Verwendungsgruppe C
mit Erreichen der Dienstalterszulage, für Ange-
stellte der Verwendungsgruppe B ab der Gehalts-
stufe B/14 2. Jahr, für Angestellte der Verwen-
dungsgruppe A ab der Gehaltsstufe A/8 2. Jahr
32 Werktage;

6. für Angestellte der Verwendungsgruppe B
in der Verwendungsstufe B 1 ab der Gehalts-
stufe B/17, für Angestellte der Verwendungs-
gruppe A ab

a) der Gehaltsstufe A/13 2. Jahr

b) der Gehaltsstufe A/12 in der Verwendungs-
stufe A 2

c) der Gehaltsstufe A/11 in der Verwendungs-
stufe A 1

36 Werktage.

(4) Unter Dienstzeit im Sinne des Abs. 3
ist die Zeit zu verstehen, die für die Vorrückung
in höhere Gehaltsstufen maßgebend ist; als
Dienstzeit gilt ferner eine vor dem 18. Lebens-
jahr in einem Dienstverhältnis zum Bund zurück-
gelegte Zeit. Die dem Angestellten der Verwen-
dungsgruppe A oder B nicht angerechneten
Dienstzeiten sind für den Urlaub in dem Ausmaß
anzurechnen, in dem sie in einer niedrigeren
Verwendungsgruppe angerechnet wurden oder
anrechenbar wären. Dem Angestellten, der ein
abgeschlossenes Hochschulstudium aufweist und
in die Verwendungsgruppe A eingereiht wurde,
sind für die Bemessung des Urlaubsausmaßes
fünf Jahre anzurechnen. Der Zeitraum von fünf
Jahren vermindert sich insoweit, als der Ange-
stellte das Hochschulstudium während der für die
Bemessung des Urlaubsausmaßes anrechenbaren
Dienstzeit zurückgelegt hat.
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(5) Die Zeit einer Dienstverhinderung aus einem
der in § 12 Abs. 1 angeführten Gründe wird auf
den Urlaub nicht angerechnet.

(6) Die für das Urlaubsausmaß maßgebliche
Dienstzeit ist jeweils zum 1. Juli zu ermitteln.

(7) Dem Angestellten gebührt, sofern nicht
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen,
die Hälfte des Urlaubsausmaßes ungeteilt. Die
Dienstbehörde kann aus dienstlichen Gründen
anordnen, daß ein schon bewilligter Urlaub nicht
angetreten oder nicht fortgesetzt wird und daß
der Ant r i t t oder die Fortsetzung des Urlaubes
aufzuschieben ist.

(8) Der Anspruch auf Urlaub entfällt, ohne
Anspruch auf Geldentschädigung, wenn der Ange-
stellte den Erholungsurlaub nicht bis zum
30. April des folgenden Kalenderjahres ver-
braucht. Der Verfall t r i t t erst am 31. Dezember
des folgenden Kalenderjahres ein, wenn der
Erholungsurlaub aus dienstlichen Interessen nicht
bis zum 30. April verbraucht werden konnte .

(9) Durch Verordnung der Bundesregierung
kann die Berechnung des in Werktagen fest-
gesetzten Urlaubes für die verschiedenen Dienst-
einteilungen im einzelnen geregelt werden. Die
Regelung ist so zu treffen, daß die durch den
Urlaub eintretende Dienstbefreiung dem sich aus
Abs. 3 ergebenden Zeitausmaß entspricht.

(10) Dem Angestellten kann bei Vorliegen
besonders berücksichtigungswürdiger Umstände
auf seinen Antrag der Verbrauch des ganzen oder
eines Teiles des im nächsten Urlaubsjahr gebüh-
renden Urlaubes gewährt werden."

3. § 25 a hat zu lauten:

„ Z u s a t z u r l a u b

§ 25 a. (1) Dem Angestellten ist, sofern nicht
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen,
zu dem nach § 25 Abs. 3 gebührenden Urlaubs-
ausmaß ein Zusatzurlaub zu gewähren, wenn eine
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a) Bezug einer Rente auf Grund des Kriegs-
opferversorgungsgesetzes 1957, BGBl.
N r . 152, oder des Opferfürsorgegesetzes,
BGBl. Nr . 183/1947, oder des Heeresver-
sorgungsgesetzes, BGBl. Nr . 27/1964, wegen
Minderung der Erwerbsfähigkeit;

b) Dienstunfall im Dienste einer Gebiets-
körperschaft, der eine Minderung der Er-
werbsfähigkeit zur Folge hat te ;

c) Besitz eines Einstellungsscheines gemäß § 2
Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des
Invalideneinstellungsgesetzes 1953, BGBl.
N r . 2 1 ;

d) Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung
gemäß § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 13
Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes
1953; eine auf Widerruf ausgestellte Gleich-
stellungsbescheinigung muß am 1. Juli des
Urlaubsjahres noch in Geltung gestanden
sein;

e) Erfüllung der medizinischen Voraussetzun-
gen für die Ausstellung einer Gleichstel-
lungsbescheinigung nach lit. d, doch darf
der Angestellte die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit, die mindestens 50 v. H . betragen
muß, nicht selbst vorsätzlich oder grob
fahrlässig verschuldet haben.

(2) Der Zusatzurlaub beträgt:

bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von
mindestens

30 v. H 2 Werktage,

40 v. H 4 Werktage,

50 v. H 5 Werktage und

60 v. H 6 Werktage.

(3) Für die Feststellung des Grades der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit nach Abs. 2 gelten die
Bestimmungen des § 7 Abs. 2 des Kriegsopfer-
versorgungsgesetzes 1957.

(4) Dem blinden Angestellten, der durch § 5
Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1953 be-
günstigt ist, gebührt das im Abs. 2 vorgesehene
Höchstausmaß des Zusatzurlaubes.

(5) Für Kalenderjahre, in denen dem Angestell-
ten im Zusammenhang mit den in Abs. 1 ange-
führten Voraussetzungen Dienstbefreiung nach
§ 24 a gewährt wurde, gebührt kein Zusatz-
urlaub."

4. Der bisherige § 25 a erhält die Bezeichnung
§ 25 b.

5. § 25 b Abs. 6 entfällt.

6. Nach § 25 b sind die folgenden §§ 25 c und
25 d einzufügen:

„ S o n d e r u r l a u b

§ 25 c. Dem Angestellten kann zur Erledigung
dringender persönlicher Angelegenheiten neben
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dem Erholungsurlaub ein Sonderurlaub gewährt
werden. Der Sonderurlaub darf die dem Anlaß
angemessene Dauer nicht übersteigen. Für die
Zeit dieses Sonderurlaubes behält der Angestellte
den Anspruch auf Bezüge.

K a r e n z u r l a u b

§ 25 d. Dem Angestellten kann auf sein An-
suchen, sofern nicht zwingende dienstliche
Gründe entgegenstehen, ein Urlaub unter Ent-

fall der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden.
Die Zeit dieses Urlaubes ist für Rechte, die von
der Dauer des Dienstverhältnisses oder von der
Dauer einer bestimmten Dienstzeit abhängen,
nicht in Anschlag zu bringen. Abweichende Ver-
einbarungen bedürfen der Zustimmung des Bun-
deskanzleramtes und des Bundesministeriums für
Finanzen; die Zustimmung darf nur erteilt wer-
den, soweit der Urlaub im Interesse des Bundes
gelegen ist."

7. Der Abschnitt A der Ziffer 3 der Anlage hat zu lauten:

D i e n s t a l t e r s z u l a g e

Den Angestellten gebührt nach zwei in der
höchsten Gehaltsstufe ihrer Verwendungsgruppe
verbrachten Jahren eine Dienstalterszulage. Sie
beträgt in der Verwendungsgruppe A 192 S, in
der Verwendungsgruppe B 146 S, in der Ver-
wendungsgruppe C 92 S und in der Verwen-

dungsgruppe D 79S. Die Dienstalterszulage er-
höht sich in den Verwendungsgruppen A, B und
C nach vier in der höchsten Gehaltsstufe ver-
brachten Jahren auf das doppelte Ausmaß der
vorgenannten Beträge. Nach Vollendung des
65. Lebensjahres fällt eine Dienstalterszulage
nicht mehr an."
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8. Die Tabelle im Abschnitt B der Ziffer 3 hat zu lauten:

Artikel II

Die Bestimmungen des Art. I Z. 1—6 treten mit Beginn des Urlaubsjahres 1965, die Bestim-
mungen des Art. I Z. 7 und 8 mit 1. Juni 1965 in Kraft.

Klaus Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

130 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
12. Mai 1965, mit der die Bundesbahn-
Besoldungsordnung 1963 neuerlich abge-
ändert wird (3. Novelle der Bundesbahn-

Besoldungsordnung 1963)

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates vom 5. Mai 1965 (Gesetz vom
13. April 1920, StGBl. Nr . 180), wird kund-
gemacht:

Artikel I

Die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963,
BGBl. Nr . 170, in der Fassung der Kundmachun-
gen BGBl. Nr . 340/1963 und BGBl. Nr . 161/1964
wird wie folgt abgeändert:

1. Im § 6 Abs. 2 ist das Wor t „Familien-
zulagen" durch das Wor t „Haushaltszulage" zu
ersetzen.

2. Der § 8 hat zu lauten:

„§ 8. H a u s h a l t s z u l a g e

(l) Eine Haushaltszulage gebührt

1. im Ausmaß von 40 S dem verheirateten

Beamten, der für kein Kind zu sorgen hat und

dessen Ehegatte Einkünfte bezieht, die im Monat
den Mindestsatz gemäß § 4 lit. a erster Halb-
satz des Bundesgesetzes BGBl. N r . 298/1959 über-
steigen;

2. im Ausmaß von 150 S zuzüglich je 130 S
für jedes unversorgte Kind,

a) dem verheirateten Beamten, der nicht unter
Z. 1 fällt,

b) dem nicht verheirateten Beamten, wenn
seinem Haushalt ein Kind angehört,

c) dem Beamten, der verpflichtet ist, für den
Unterhal t der geschiedenen Gatt in ganz
oder teilweise zu sorgen;

3. im Ausmaß von je 130 S dem Beamten für
jedes unversorgte Kind, das nicht zu seinem Haus-
halt gehört, für das er jedoch zu sorgen hat.

(2) Erfüllt der Beamte die Voraussetzungen
mehrerer Punkte des Abs. 1, so gebührt ihm die
höhere Haushaltszulage.

(3) Bei der Beurteilung des Anspruches auf eine
Haushaltszulage nach Abs. 1 ist ein Kind jeweils
nur einmal zu berücksichtigen, und zwar bei dem
Elternteil, dessen Haushalt das Kind angehört.
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Eine Haushaltszulage gebührt insoweit nicht, als
der Ehegatte eines Beamten oder der andere
Elternteil eine der Haushaltszulage gleichartige,
denselben Personenkreis berücksichtigende Lei-
stung von einem anderen Rechtsträger des öffent-
lichen Rechts erhält. Besteht ein Anspruch auf
eine ein Kind berücksichtigende Leistung auch
gegen einen anderen Rechtsträger des öffentlichen
Rechts, so gebührt dem Beamten die Haushalts-
zulage nach der Bundesbahn-Besoldungsordnung
1963 nur, wenn das Kind seinem Haushalt
angehört.

(4) Ein verheirateter Beamter weiblichen Ge-
schlechtes hat keinen Anspruch auf die Haushalts-
zulage, wenn der Ehemann Einkünfte bezieht,
die im Monat den Mindestsatz gemäß § 4 lit. a
erster Halbsatz des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 298/
1959 übersteigen; die Haushaltszulage im Aus-
maß von 130 S gebührt jedoch für jedes unver-
sorgte Kind, für das der Ehemann nicht zu sorgen
hat.

(5) Ein uneheliches Kind eines Beamten männ-
lichen Geschlechtes oder ein Kind aus einer
geschiedenen Ehe eines Beamten, das nicht dessen
Haushalt angehört, ist nach Abs. 1 nur zu berück-
sichtigen, wenn der Beamte für dieses Kind eine
monatliche Unterhaltsleistung mindestens in der
Höhe des Betrages erbringt, der nach Abs. 1 auf
ein Kind entfällt.

(6) Ein Kind im Sinne des Abs. 1 ist ein eigenes
Kind des Beamten, das

a) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

b) das 18., aber noch nicht das 25. Lebens-
jahr vollendet hat, solange es sich in einer
Schul- oder Berufsausbildung einschließlich
der Vorbereitung auf eine entsprechende
Abschlußprüfung befindet, sofern dadurch
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht
wird,

c) das 18. Lebensjahr vollendet hat, wenn es
seit der Vollendung des 18. Lebensjahres
oder seit der Beendigung der Schul- oder
Berufsausbildung infolge Krankheit oder
Gebrechens erwerbsunfähig ist.

(7) Einem Kind im Sinne des Abs. 6 kann auf
Antrag des Beamten ein unversorgtes eigenes
Kind gleichgestellt werden, das

a) das 18., aber noch nicht das 25. Lebens-
jahr vollendet hat, solange es sich nach
der Beendigung der Schul- oder Berufs-
ausbildung während eines angemessenen
Zeitraumes auf die Erwerbung eines aka-
demischen Grades vorbereitet oder sich
sonst einer erweiterten Berufsausbildung
widmet,

b) das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr
vollendet hat, solange berücksichtigungs-
würdige Gründe vorliegen,

c) das 25. Lebensjahr vollendet hat, wenn die
Schul- oder Berufsausbildung, die Erwer-
bung eines akademischen Grades oder der
Abschluß einer sonstigen erweiterten Be-
rufsausbildung durch die Erfüllung der
Wehrpflicht oder durch Krankheit oder ein
anderes unüberwindbares Hindernis ver-
zögert wurde, für einen der Dauer der
Behinderung angemessenen Zeitraum.

Eine Maßnahme gemäß lit. b bedarf der Zu-
stimmung des Bundeskanzleramtes und des Bun-
desministeriums für Finanzen.

(8) Auf Antrag des Beamten kann ein unver-
sorgtes, dem Haushalt des Beamten angehören-
des und von ihm ganz oder teilweise erhaltenes
Kind für die Gewährung der Haushaltszulage
einem eigenen Kind gleichgestellt werden, wenn
berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen; eine
solche Maßnahme bedarf der Zustimmung des
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums
für Finanzen.

(9) Die Gleichstellung nach den Abs. 7 und 8
kann für die voraussichtliche Dauer der für die
Gleichstellung maßgebenden Umstände befristet
verfügt werden. Sie ist zu widerrufen, wenn die
berücksichtigungswürdigen Gründe weggefallen
sind.

(10) Dem Haushalt eines Beamten gehört ein
Kind an, wenn es nicht verheiratet ist und bei
einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Lei-
tung des Beamten dessen Wohnung teilt oder sich
mit dessen Einwilligung außerhalb seiner Woh-
nung nicht zu Erwerbszwecken, sondern zu
Zwecken der Erziehung und Ausbildung im
Inland oder Ausland aufhält.

(11) Ein eigenes oder diesem gleichgestelltes
Kind gilt als versorgt , wenn es weiblichen Ge-
schlechtes u n d verheiratet ist u n d der Ehemann
Einkünfte bezieht, die im Mona t den Mindest-
satz gemäß § 4 lit. a erster Halbsatz des Bundes-
gesetzes BGBl. N r . 298/1959 übersteigen.

(12) Ein eigenes oder diesem gleichgestelltes
Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat , gilt, wenn nicht Abs. 11 anzuwenden ist,
als unversorgt ; ein älteres Kind gilt als versorgt ,
wenn es

a) Einkünf te bezieht, die im Mona t den Min-
destsatz gemäß § 4 lit. a erster Halbsatz des
Bundesgesetzes BGBl. N r . 298/1959 über-
steigen,

b) einen Freiplatz in einer Bildungs-, Er-
ziehungs- oder Versorgungsanstalt ha t und
die Anstal t für den Lebensunterhal t des
Kindes au fkommt oder

c) einem Stift oder Kloster angehör t und das
Stift oder Kloster für den Lebensunterhal t
des Kindes aufkommt.
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(13) Werden Einkünfte für einen längeren Zeit-
raum bezogen als für einen Monat, so sind sie
bei der Anwendung der Abs. 1 Z. 1, Abs. 4,
Abs. 11 und Abs. 12 lit. a verhältnismäßig auf
den längeren Zeitraum umzurechnen. Hiebei
gelten Einkünfte, die für einen nicht feststell-
baren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte
des betreffenden Kalenderjahres.

(14) Bei Einkünften in Güterform ist der Wert
der Wohnung mit 15 v. H. , der Wert der voll-
ständigen ganzmonatigen Verköstigung mit
60 v. H. , der Wert der vollständigen ganzmona-
tigen Verköstigung nebst Wohnung, Kleidung und
Wäsche mit 95 v. H . und die Bestreitung sämt-
licher Bedürfnisse durch die Beistellung von Sach-
werten mit 100 v. H . des Mindestbetrages (Abs. 1
Z. 1, Abs. 4, Abs. 11 und Abs. 12 lit. a) zu ver-
anschlagen.

(15) Der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen,
die für den Anfall, die Änderung oder die Ein-
stellung der Haushaltszulage von Bedeutung sind,
binnen einem Monat nach Eintr i t t der Tatsache,
wenn er aber nachweist, daß er von dieser Tat-
sache erst später Kenntnis erlangt hat, binnen
einem Monat nach Kenntnis, seiner vorgesetzten
Dienststelle unter Vorlage der entsprechenden
Belege zu melden.

(16) H a t der Beamte die Meldung nach Abs. 15
rechtzeitig erstattet, so gebührt die Haushalts-
zulage oder die Erhöhung der Haushaltszulage
schon ab dem Monat, in dem die Voraussetzun-
gen für den Anspruch eintreten.

(17) H a t der Beamte die Meldung nach Abs. 15
nicht rechtzeitig erstattet, so gebührt die Haus-
haltszulage oder die Erhöhung der Haushalts-

zulage erst von dem der Meldung nächstfolgenden
Monatsersten oder, wenn die Meldung an einem
Monatsersten erstattet wurde, von diesem Tag an.

(18) Eine Verminderung der Höhe der Haus-
haltszulage oder deren Einstellung erfolgt mit
dem auf den Eintr i t t der hiefür maßgeblichen
Tatsache folgenden Monatsersten unbeschadet des
Zeitpunktes der Meldung gemäß Abs. 15."

3. Der § 9 hat zu lauten:

„§ 9. E i n k ü n f t e

(1) Einkünfte im Sinne des § 8 sind die im § 2
des Einkommensteuergesetzes 1953, BGBl. N r . 1/
1954, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht
nach § 3 des Einkommensteuergesetzes 1953
steuerfrei sind.

(2) Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
gelten jedoch auch

a) Stipendien zur Förderung der Schul- oder
Berufsausbildung,

b) wiederkehrende Unterhaltsleistungen,

c) wiederkehrende Geldleistungen aus der
gesetzlichen Unfall- und Krankenversiche-
rung, nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl.
Nr . 183/1947, dem Kriegsopferversorgungs-
gesetz 1957, BGBl. N r . 152, dem Heeres-
versorgungsgesetz, BGBl. N r . 27/1964, dem
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, BGBl.
N r . 199, sowie nach dem Bundesgesetz
BGBl. N r . 174/1963 und gleichartigen
landesgesetzlichen Vorschriften."

4. Die Anlage 3 hat zu lauten:
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Anlage 3
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Artikel II

1. Die Bestimmungen des Artikels I treten
mit 1. Juni 1965 in Kraft.

2. Kinder, für die der Beamte bis zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Kundmachung
eine Kinderzulage bezogen hat, sind bei der Be-
messung der Haushaltszulage nach § 8 der Bun-
desbahn-Besoldungsordnung 1963 in der Fassung
des Artikels I Z. 2 dieser Kundmachung zu
berücksichtigen, ohne daß es einer weiteren Ver-
fügung bedarf.

3. Wäre mit dem Inkrafttreten dieser Kund-
machung eine Person bei der Bemessung der
Haushaltszulage außer Betracht zu lassen, für die
nach den bisher geltenden Bestimmungen die
entsprechende Familienzulage verblieben wäre, so
ist die Haushaltszulage bis zu dem Zeitpunkt
unter Berücksichtigung dieser Person zu bemessen,
in dem die entsprechende Familienzulage nach
den bisher geltenden Bestimmungen einzustellen
wäre.

Probst

1 3 1 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
12. Mai 1965, mit der die Bundesbahn-Dienst-
und Lohnordnung neuerlich abgeändert wird
(8. Novelle der Bundesbahn-Dienst- und

Lohnordnung)

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates vom 5. Mai 1965 (Gesetz vom

13. April 1920, StGBl. Nr. 180), wird kund-
gemacht:

Artikel 1

Die Dienst- und Lohnordnung für die für den
vorübergehenden Bedarf aufgenommenen Be-
diensteten der Österreichischen Bundesbahnen,
BGBl. Nr. 96/1954, in der Fassung der Kund-
machungen BGBl. Nr. 66/1956, BGBl. Nr. 207/
1959, BGBl. Nr. 252/1959, der Ergänzungszu-
schlags-Kundmachung 1961, BGBl. Nr. 293/1960,
und der Kundmachungen BGBl. Nr. 154/1961,
BGBl. Nr. 214/1962, BGBl. Nr. 13/1964 und
BGBl. Nr. 162/1964 wird wie folgt abgeändert:

1. Im § l l a Abs. 2 ist das Wort „Familien-
zulagen" durch das Wort „Haushaltszulage" zu
ersetzen.

2. § 15 hat zu lauten:

„ H a u s h a l t s z u l a g e

Der Lohnbedienstete erhält die Haushaltszulage
nach den für Bundesbahnbeamte jeweils geltenden
Bestimmungen."

3. Im § 27 Abs. 4 ist das Wort „Familienzu-
lage" durch das Wort „Haushaltszulage" zu er-
setzen.

4. Die Anlage 2 zur Bundesbahn-Dienst- und
Lohnordnung hat zu lauten:

Artikel II

1. Die Bestimmungen des Artikels I treten mit
1. Juni 1965 in Kraft.

2. Abweichend von den Bestimmungen des
§ 11 a Abs. 1 erster Satz ist die Höhe der für
das zweite Kalendervierteljahr 1965 gebührenden

Sonderzahlung unter Zugrundelegung der in
Artikel I Z. 4 enthaltenen Lohntafel zu er-
mitteln. Anstelle der Familienzulagen ist hiebei
die Haushaltszulage in der ab 1. Juni 1965 für
Bundesbahnbeamte festgesetzten Höhe in An-
schlag zu bringen.

Probst


